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Statiſtiſche Mittheilungen
über das Großherzogthum Baden .

Band XVII. Jahrgang 1901 . Nr . 5.

Inhalt : 1. Die Viehzählung vom 1. Dezember 1900 . — 2. Die Hengſthaltung 1900/1901 .

1. Die Viehzählung vom 1. Dezember 1900 .
( Vergt . Band XVII , Jahrgang 1900 , Nr , 4, Seite 83 ff )

An Stelle der vorzunehmenden regelmäßigen jährlichen Viehzählung fand im Jahr 1900
nach Beſchluß des Bundesraths vom 17 . März eine allgemeine Reichsviehzählung ſtatt .Die Ergebniſſe dieſer vierten großen in ſämmtlichen Bundesſtaaten des Deutſchen Reiches ein⸗heitlich durchgeführten Erhebung follen im Folgenden zur Darſtellung gelangen .

a. Das bei der Zählung beobachtete Verfahren .
Die Ausführung der Zählung oblag wie bisher den Gemeindebehörden . Unter Beibehaltungder üblichen Liſtenformulare wurde ſie in der Weiſe ausgeführt , daß die Einträge auf Grund der

Umfragen von Zählern von Haus zu Haus bezw. Anweſen zu Anweſen in fortlaufenden Gemeinde -
liſten erfolgten .

Um den Anforderungen des Bundesrathes genügen zu können , mußten die bisher üblichenErhebungsformulare theilweiſe Abänderungen dahin erfahren , daß ſowohl auf dem Titelblatt wie
auh im Tabellenformular ſelbſt einige Erweiterungen bezw. Streichungen von Fragen Platz griffen .Insbeſondere weicht die vom Reich beim Rindvieh verlangte Alterseintheilung weſentlich von derbisherigen landesüblichen ab, indem ſie ſpezifizirtere Altersgrenzen aufſtellt .

Die Landesviehzählung im Jahr 1899 unterſchied , namentlich mit Rückſicht auf die Farrenſchau ,zwiſchen Rindvieh über 1½ Jahr alt , ſolchem von 3 Monaten bis 1½ Jahren und Kälbern unter3 Monaten . Die Reichsviehzählung von 1900 legt der Eintheilung hingegen andere Altersklaſſenzu Grunde und macht Unterſchiede zwiſchen zweijährigem und älterem Rindvieh , Jungvieh 1 bis2 Jahre alt , Jungvieh ½ bis unter 1 Jahr alt und endlich Kälbern von 6 Wochen bis unter½ Jahr bezw. ſolchen unter 6 Wochen. Auch bei den Unterabtheilungen der einzelnen Miters -klaſſen mußten Aenderungen vorgenommen werden . Die 2 Jahre alten und älteren Thiere werden
nunmehr eingetheilt in Zuchtfarren , ſonſtige Farren und Ochſen — dieſe unter beſonderer Hervor⸗hebung der zur Zeit der Zählung zur Maſtung aufgeſtellten Thiere — und weibliches Rindvieh( Kühe, Kalbinnen und Rinder) . Bei Erfragung des Jungviehes im Alter von —2 Jahren wurdenZuſatzfragen geſtellt nach der Zahl der zur Zeit der Zählung auf Maſt geſtellten Thiere , ſowie nachden in dieſer jüngeren Altersklaſſe des Rindviehs zum Sprunge verwendeten Farren unter Aus⸗einanderhaltung der ſtändig zum Sprunge verwendeten Farren und der weiblichen ſprungfähigenThiere . Aehnlich wie bei den Pferden nach der Zahl der in den letzten 12 Monaten im Hauſelebendgeborenen Fohlen gefragt iſt, ermittelt eine weitere Zuſatzfrage die Zahl der im gleichenZeitraum lebendgeborenen Kälber .

Die Zählung der übrigen landwirthſchaftlichen Hausthiere , mit Ausnahme etwa noch derPferde , weicht von der bisher üblichen faſt gar nicht ab , nur beim Federvieh kam die Erfragungder Zahl der Perlhühner neu hinzu.
Die Ermittlung der ſprungfähigen weiblichen Schweine im Alter von ½ bis unter 1 Jahrerfolgte im Landesintereſſe unter Hinblick auf § 12 des Geſetzes vom 12 . Mai 1896 die Haltungder Zuchtfarren ꝛc. betr .

Als neu aufgenommen in die Zählung vom 1. Dezember 1900 muß auch die Ermittlungdes durchſchnittlichen Reinertrages an Honig von einem Bienenſtock bezeichnet werden .
Um die Ueberſichtlichkeit der Erhebungsformulare nicht durch zu viele Fragen zu ſtören,wurde in Abweichung von der landesüblichen Gepflogenheit auf einige ſpezielle, kein beſonderesIntereſſe bietende Angaben verzichtet. So wurde die Ermittlung der niht in der Wohngemeinde,
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ſondern anderwärts zum Auftrieb gelangten Schafheerden , desgleichen die Unterſcheidung des

Geſchlechtes bei den Hunden fallen gelaſſen .
Die Schätzung des durchſchnittlichen Lebendgewichtes und Verkaufswerthes für die wichtigſten

Viehgattungen geſchah diesmal in den einzelnen Schätzungsbezirken , die mit den Amtsbezirken

zuſammenfallen , durch den Bezirksrath im Einvernehmen mit dem Bezirksthierarzt und den

Landwirthſchafts⸗ bezw. Kreiswanderlehrern , wenn nöthig auch unter Zuzug des Vorſtandes

des landwirthſchaftlichen Bezirksvereins . Die etwaige Berückſichtigſung von Gutachten fach -

verſtändiger Pferde⸗ und Viehhändler , erfahrener Landwirthe , Metzger und Schäfer war wie bei

den früheren Reichsviehzählungen empfohlen . In Bezirken mit regelmäßigen Pferde - , Vieh⸗,

Schweine⸗ oder Schafmärkten waren die für die Thiere der betreffenden Gattung an dem dem

Zählungstage zunächſt gelegenen Markttage erzielten Marktpreiſe für die Veranlagung maßgebend .

Zur Erleichterung der Gewichtsſchätzungen ſollten dieſen womöglich Muſterwägungen auf Gemeinde⸗ ,

Vieh⸗ oder Schlachthofwagen ſeitens der Bezirksthierärzte vorangehen . Bei Ermittlung des durch⸗

ſchnittlichen Lebendgewichtes und Verkaufswerthes waren nur die in den einzelnen Bezirken in erheb⸗

licher Anzahl vertretenen Raſſen , Schläge und Kreuzungen ꝛc. zu berückſichtigen und für dieſe

jeweils getrennte Angaben zu machen . Dabei waren vorkommenden Falles zu unterſcheiden :

1. bei den Pferden : kalter und warmer Schlag ;

2. beim Rindvieh : Simmenthaler - ſonſtiges Schweizer⸗ Vorderwälder⸗ , Hinterwälder⸗ und

ſonſtiges Vieh ;

3. bei den Schweinen : engliſche Schweine , Baldinger Schweine , ſonſtige Schweine ;

4. bei den Ziegen : Simmenthaler⸗ , Saanen⸗ , Schwarzwälder⸗ und ſonſtige Ziegen .

Für die Berechnung des Durchſchnittswerthes eines Thieres von beſtimmter Gattung und

beſtimmtem Alter galten dieſelben Regeln wie bei der Reichsviehzählung vom 1. Dezember 1892 .

Die Ermittlung des Honigertrages , ausſchließlich des den Bienenvölkern zur Ueberwinterung

belaſſenen , war unter Zuziehung der Vorſtände der Bienenzuchtvereine und ſonſtiger hervorragender

Bienenzüchter , insbeſondere von Lehrern , zu bewerkſtelligen . Zur Kontrolle der ſich ergebenden

Erträgniſſe hatte auch ſeitens der Gemeindebehörden in den Ortsviehliſten eine diesbezügliche

Ertragsſchätzung zu erfolgen .

b. Geſaunmtergebniſſe unter Rückblicken auf die Vorjahre .

Am 1. Dezember 1900 gab es im Großherzogthum 75 605 Pferde ( darunter 3913 Militär⸗

pferde), 84 Eſel und Mauleſel , 651754 Stück Rindvieh , 68 531 Schafe , 497 923 Schweine ,

109 656 Ziegen , 107893 Bienenftöde und 2 334 618 Stück Federvieh .

Wie nebenſtehende Ueberficht zeigt , find die Beſtände der meiſten Hausthiere von Jahr zu Jahr

Schwankungen unterworfen . Eine ununterbrochen fortſchreitende Entwicklungsreihe finden wir bei

den Pferden ſeit dem Jahr 1893 , wo letztmals für dieſe eine Abnahme feſtgeſtellt wurde ; die

Zunahme beträgt ſeither — abgeſehen von den Militärpferden — 8880 Stück oder beinahe 14o

und iſt um ſo höher zu veranſchlagen , als der fortwährende Ausbau der Verkehrsmittel im Lande

eher auf eine Beſtandesverminderung ſchließen tiepe . Unter Berückſichtigung des Wechſels des

Zählungstages , der Verſchiedenheit der Witterung und der Futterverhältniſſe kann die Entwicklungs

tendenz während der letzten 10 Vergleichsjahre trotz der rückläufigen Bewegung beim Rindvieh und

den Ziegen im letzten Jahr im allgemeinen für die einzelnen Thiergattungen als eine günſtige

bezeichnet werden , nur die Schafhaltung hat ihre frühere Bedeutung eingebüßt , und Zuchtſchäfereien

dürften im Lande nur noch ausnahmsweiſe vorkommen . Während vor 10 Jahren noch 100416 Stück

Schafe im Großherzogthum vorhanden waren , ſind ſie bis zur Aufnahme vow 1900 auf 68 531 zurück⸗

gegangen ; nur das eine Jahr 1896 wies wieder eine Zunahme auf . Dieſe Erſcheinung iſt aber

nicht etwa beſchränkt auf Baden , ſondern zeigt ſich faſt in allen Bundesſtaaten des Reichs , ja in

den meiſten europäiſchen Ländern . Eine ſtarke Zunahme im Zeitraum der letzten 10 Vergleichungs —

jahre ſehen wir insbeſondere auch in der Schweinehaltung ; dieſelbe ſtieg bis 1899 von etwas

über 400 000 Stück auf über 500 000 , im letzten Zählungsjahre iſt allerdings wieder ein

Rückgang zu verzeichnen . Wiewohl das günſtige Geſammtergebniß , welches den Entwicklungsgang
der Viehhaltung im letzten Jahrzehnt kennzeichnet, mit in Zuſammenhang gebracht werden muß

mit den Wandlungen in den wirthſchaftlichen Verhältniſſen des Landes überhaupt , ſo muß doch bei

dem Aufſchwung der Viehhaltung auch auf die Verdienſte hingewieſen werden , welche ſich Regierung ,

Gemeinden , Viehzuchtgenoſſenſchaftenze. fortwährend durch planmäßige Förderung der Zucht um

die Hebung dieſes Theiles der Landwirthſchaft erwerben .
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